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Norm

EKHG §11 B1

Rechtssatz

Es kann weder allgemein gesagt werden, daß die Betriebsgefahr eines Personenkraftwagens stets höher sei als die

eines einspurigen Fahrzeuges, noch daß die Betriebsgefahr eines Motorfahrrades wegen seiner Labilität stets größer

sei als jene eines Personenkraftwagens (vgl ZVR 1959/176). Es ist vielmehr jeweils auf die im konkreten Falle die

Betriebsgefahr erhöhenden Umstände Bedacht zu nehmen.
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Veröff: ZVR 1976/151 S 142

8 Ob 232/76

Entscheidungstext OGH 19.01.1977 8 Ob 232/76

2 Ob 234/77

Entscheidungstext OGH 15.12.1977 2 Ob 234/77
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